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Zweites Gesetz
zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise

(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz)

Vom 29. Juni 2020

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes
Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes
Artikel 3 Änderung des Umsatzsteuergesetzes
Artikel 4 Änderung des Tabaksteuergesetzes
Artikel 5 Änderung des Gewerbesteuergesetzes
Artikel 6 Änderung der Abgabenordnung
Artikel 7 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-

nung
Artikel 8 Änderung des Forschungszulagengesetzes
Artikel 9 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes
Artikel 10 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
Artikel 11 Änderung des Gesetzes zur Nichtanrechnung des

Kinderbonus
Artikel 12 Inkrafttreten

Artikel 1

Änderung des
Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366,
3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht werden nach Abschnitt XII
die folgenden Angaben eingefügt:

„XIV. Sondervorschriften
zur Bewältigung der Corona-Pandemie

§ 110 Anpassung von Vorauszahlungen für den
Veranlagungszeitraum 2019

§ 111 Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020“.

2. In § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und
Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die Angabe „40 000“
durch die Angabe „60 000“ ersetzt.

3. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens, die nach dem 31. Dezember 2019
und vor dem 1. Januar 2022 angeschafft oder her-
gestellt worden sind, kann der Steuerpflichtige statt

der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbe-
trägen die Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen bemessen. Die Absetzung für Ab-
nutzung in fallenden Jahresbeträgen kann nach
einem unveränderlichen Prozentsatz vom jewei-
ligen Buchwert (Restwert) vorgenommen werden;
der dabei anzuwendende Prozentsatz darf höchs-
tens das Zweieinhalbfache des bei der Absetzung
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in Be-
tracht kommenden Prozentsatzes betragen und
25 Prozent nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 4 und
§ 7a Absatz 8 gelten entsprechend. Bei Wirt-
schaftsgütern, bei denen die Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen bemessen wird,
sind Absetzungen für außergewöhnliche technische
oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig.“

4. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „1 000 000
Euro“ durch die Angabe „5 000 000 Euro“ und die
Angabe „2 000 000 Euro“ durch die Angabe
„10 000 000 Euro“ ersetzt.

5. Dem § 24b Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Der Betrag nach Satz 1 erhöht sich für die Kalen-
derjahre 2020 und 2021 jeweils um 2 100 Euro.“

6. In § 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 wird je-
weils die Angabe „3,8-fache“ durch das Wort „Vier-
fache“ ersetzt.

7. In § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a werden nach
den Wörtern „§ 24b Absatz 2 Satz 2“ die Wörter
„sowie in den Kalenderjahren 2020 und 2021 der
Erhöhungsbetrag nach § 24b Absatz 2 Satz 3; für
den Erhöhungsbetrag nach § 24b Absatz 2 Satz 3
kann auch ohne Antrag des Arbeitnehmers ein Frei-
betrag ermittelt werden“ eingefügt.

8. § 52 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 12 Satz 1 wird folgender Satz ein-
gefügt:

„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und
Satz 3 Nummer 3 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1512) ist bereits ab dem 1. Januar 2020 an-
zuwenden.“
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b) Dem Absatz 14 werden die folgenden Sätze an-
gefügt:

„Die Fristen des § 6b Absatz 3 Satz 2, 3 und 5,
Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 sowie Absatz 10
Satz 1 und 8 verlängern sich jeweils um ein Jahr,
wenn die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 Satz 5,
Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit
Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 am
Schluss des nach dem 29. Februar 2020 und
vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirtschafts-
jahres aufzulösen wäre. Das Bundesministerium
der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates in
den Fällen, in denen die Rücklage wegen § 6b
Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in
Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10
Satz 8 am Schluss des nach dem 29. Feb-
ruar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 endenden
Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre, die Fristen
um ein weiteres Jahr zu verlängern, wenn dies
auf Grund fortbestehender Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie in der Bundesrepublik
Deutschland geboten erscheint. Das Bundes-
ministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates die in Satz 5 genannten Fristen für
das nach dem 31. Dezember 2020 und längs-
tens vor dem 1. Januar 2022 endende Wirt-
schaftsjahr um ein Jahr zu verlängern, wenn die
Rücklage wegen § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8
Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3
Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss dieses
Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre, wenn dies
auf Grund fortbestehender Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie in der Bundesrepublik
Deutschland geboten erscheint.“

c) Absatz 16 wird wie folgt gefasst:

„(16) Bei in nach dem 31. Dezember 2016 und
vor dem 1. Januar 2018 endenden Wirtschafts-
jahren beanspruchten Investitionsabzugsbe-
trägen nach § 7g endet die Investitionsfrist
abweichend von § 7g Absatz 3 Satz 1 erst zum
Ende des vierten auf das Wirtschaftsjahr des Ab-
zugs folgenden Wirtschaftsjahres.“

d) Nach Absatz 18a wird folgender Absatz 18b ein-
gefügt:

„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020
(BGBl. I S. 1512) ist für die Veranlagungszeit-
räume 2020 und 2021 anzuwenden.“

e) Nach Absatz 35 wird folgender Absatz 35a ein-
gefügt:

„(35a) § 35 Absatz 1 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020
(BGBl. I S. 1512) ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2020 anzuwenden.“

f) Die bisherigen Absätze 35a und 35b werden die
Absätze 35b und 35c.

g) Die folgenden Absätze 52 und 53 werden ange-
fügt:

„(52) § 110 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) ist

für den Veranlagungszeitraum 2019 anzuwen-
den.

(53) § 111 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) ist
für die Veranlagungszeiträume 2019 und 2020
anzuwenden.“

9. Dem § 66 Absatz 1 werden die folgenden Sätze an-
gefügt:

„Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für den
Monat September 2020 ein Anspruch auf Kinder-
geld besteht, für den Monat September 2020 ein
Einmalbetrag von 200 Euro und für den Monat Ok-
tober 2020 ein Einmalbetrag von 100 Euro gezahlt.
Ein Anspruch in Höhe der Einmalbeträge von ins-
gesamt 300 Euro für das Kalenderjahr 2020 besteht
auch für ein Kind, für das nicht für den Monat Sep-
tember 2020, jedoch für mindestens einen anderen
Kalendermonat im Kalenderjahr 2020 ein Anspruch
auf Kindergeld besteht. Die Einmalbeträge nach
den Sätzen 2 und 3 werden als Kindergeld im Rah-
men der Vergleichsberechnung nach § 31 Satz 4
berücksichtigt.“

10. Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIV eingefügt:

„XIV. Sondervorschriften
zur Bewältigung der Corona-Pandemie

§ 110

Anpassung von Vorauszahlungen
für den Veranlagungszeitraum 2019

(1) Auf Antrag wird der für die Bemessung der
Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum
2019 zugrunde gelegte Gesamtbetrag der Ein-
künfte pauschal um 30 Prozent gemindert. Das gilt
nicht, soweit in dem Gesamtbetrag der Einkünfte
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19) ent-
halten sind. Voraussetzung für die Anwendung des
Satzes 1 ist, dass die Vorauszahlungen für 2020 auf
0 Euro herabgesetzt wurden.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird der für die
Bemessung der Vorauszahlungen für den Veran-
lagungszeitraum 2019 zugrunde gelegte Gesamt-
betrag der Einkünfte um einen höheren Betrag als
30 Prozent gemindert, wenn der Steuerpflichtige
einen voraussichtlichen Verlustrücktrag im Sinne
des §10d Absatz 1 Satz 1 für 2020 in dieser Höhe
nachweisen kann.

(3) Die Minderungen nach den Absätzen 1 und 2
dürfen insgesamt 5 000 000 Euro, bei Ehegatten,
die nach den §§ 26 und 26b zusammenveranlagt
werden, 10 000 000 Euro nicht überschreiten. § 37
Absatz 3, 5 und 6 ist entsprechend anzuwenden.

§ 111

Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020

(1) Auf Antrag wird bei der Steuerfestsetzung für
den Veranlagungszeitraum 2019 pauschal ein Be-
trag in Höhe von 30 Prozent des Gesamtbetrags
der Einkünfte des Veranlagungszeitraums 2019 als
Verlustrücktrag aus 2020 abgezogen (vorläufiger
Verlustrücktrag für 2020). Bei der Berechnung des
vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 sind Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19) nicht zu be-
rücksichtigen, die im Gesamtbetrag der Einkünfte
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enthalten sind. Voraussetzung für die Anwendung
des Satzes 1 ist, dass die Vorauszahlungen für
den Veranlagungszeitraum 2020 auf 0 Euro herab-
gesetzt wurden.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird ein höherer
Betrag als 30 Prozent vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte abgezogen, wenn der Steuerpflichtige einen
voraussichtlichen Verlustrücktrag im Sinne des
§ 10d Absatz 1 Satz 1 für 2020 in dieser Höhe
nachweisen kann.

(3) Der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 nach
den Absätzen 1 und 2 kann insgesamt bis zu
5 000 000 Euro, bei Ehegatten, die nach den §§ 26
und 26b zusammenveranlagt werden, bis zu
10 000 000 Euro betragen.

(4) Führt die Herabsetzung von Vorauszahlun-
gen für den Veranlagungszeitraum 2019 auf Grund
eines voraussichtlich erwarteten Verlustrücktrags
für 2020 zu einer Nachzahlung bei der Steuerfest-
setzung für den Veranlagungszeitraum 2019, so
wird diese auf Antrag des Steuerpflichtigen bis
zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe der
Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeit-
raum 2020 gestundet. Stundungszinsen werden
nicht erhoben.

(5) Für den Veranlagungszeitraum 2020 ist bei
Anwendung von Absatz 1 oder 2 eine Einkommen-
steuererklärung abzugeben.

(6) Mit der Veranlagung für 2020 ist die Steuer-
festsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 zu
ändern; hierbei ist der bislang berücksichtigte vor-
läufige Verlustrücktrag für 2020 dem Gesamtbetrag
der Einkünfte hinzuzurechnen. Dies gilt auch dann,
wenn der Steuerbescheid für den Veranlagungs-
zeitraum 2019 bestandskräftig geworden ist; die
Festsetzungsfrist endet insoweit nicht, bevor die
Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum
2020 abgelaufen ist. Soweit die Änderung der Steu-
erfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019
auf der Hinzurechnung des vorläufigen Verlustrück-
trags für 2020 beruht, ist § 233a Absatz 2a der Ab-
gabenordnung entsprechend anzuwenden.

(7) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden,
wenn die Veranlagung für den Veranlagungszeit-
raum 2020 vor der Veranlagung für den Veranla-
gungszeitraum 2019 durchgeführt wird.

(8) Wird der Einkommensteuerbescheid für 2019
vor dem 15. Juli 2020 bestandskräftig, kann bis
zum 1. August 2020 nachträglich ein Antrag auf Be-
rücksichtigung des vorläufigen Verlustrücktrags für
2020 gestellt werden. Der Einkommensteuerbe-
scheid für 2019 ist insoweit zu ändern.“

Artikel 2

Weitere Änderung des
Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366,
3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „5 000 000
Euro“ durch die Angabe „1 000 000 Euro“ und die

Angabe „10 000 000 Euro“ durch die Angabe
„2 000 000 Euro“ ersetzt.

2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz angefügt:

„§ 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 2
des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) ist
ab dem Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden.“

Artikel 3

Änderung des
Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni
2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

1. Nach § 21 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a einge-
fügt:

„(3a) Einfuhrumsatzsteuer, für die ein Zahlungs-
aufschub gemäß Artikel 110 Buchstabe b oder c
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur
Festlegung des Zollkodex der Union (Unionszoll-
kodex) bewilligt ist, ist abweichend von den zoll-
rechtlichen Vorschriften am 26. des zweiten auf
den betreffenden Monat folgenden Kalendermonats
fällig.“

2. Dem § 27 wird folgender Absatz 31 angefügt:

„(31) Der Termin, ab dem § 21 Absatz 3a in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 29. Juni
2020 (BGBl. I S. 1512) erstmals anzuwenden ist,
wird mit einem Schreiben des Bundesministeriums
der Finanzen bekanntgegeben.“

3. § 28 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

„(1) § 12 Absatz 1 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. De-
zember 2020 mit der Maßgabe anzuwenden, dass
die Steuer für jeden steuerpflichtigen Umsatz 16 Pro-
zent der Bemessungsgrundlage (§§ 10, 11, 25 Ab-
satz 3 und § 25a Absatz 3 und 4) beträgt.

(2) § 12 Absatz 2 ist vom 1. Juli 2020 bis 31. De-
zember 2020 mit der Maßgabe anzuwenden, dass
sich die Steuer für die in den Nummern 1 bis 15 ge-
nannten Umsätze auf 5 Prozent ermäßigt.

(3) § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist vom 1. Juli
2020 bis 31. Dezember 2020 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Steuer für die Lieferungen der in
der Anlage 2 nicht aufgeführten Sägewerkserzeug-
nisse und Getränke sowie von alkoholischen Flüs-
sigkeiten, ausgenommen die Lieferungen in das
Ausland und die im Ausland bewirkten Umsätze,
und für sonstige Leistungen, soweit in der Anlage 2
nicht aufgeführte Getränke abgegeben werden, 16
Prozent beträgt.“

Artikel 4

Änderung des
Tabaksteuergesetzes

Nach § 2 Absatz 3 des Tabaksteuergesetzes vom
15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870), das zuletzt durch Arti-
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kel 200 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1328) geändert worden ist, wird folgender Absatz 3a
eingefügt:

„(3a) Für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. De-
zember 2020 gilt für die Zwecke der Berechnung des
Mindeststeuersatzes nach den Absätzen 1 bis 3 weiter-
hin der zum 1. Januar 2020 gültige Umsatzsteuersatz
nach § 12 des Umsatzsteuergesetzes.“

Artikel 5

Änderung des
Gewerbesteuergesetzes

In § 8 Nummer 1 des Gewerbesteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert
worden ist, wird die Angabe „100 000 Euro“ durch die
Angabe „200 000 Euro“ ersetzt.

Artikel 6

Änderung der
Abgabenordnung

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I
S. 61), die zuletzt durch Artikel 194 der Verordnung
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu
§ 375 folgende Angabe eingefügt:

„§ 375a Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung“.

2. Nach § 375 wird folgender § 375a eingefügt:

„§ 375a

Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung

Das Erlöschen eines Anspruchs aus dem Steuer-
schuldverhältnis durch Verjährung nach § 47 steht
einer Einziehung rechtswidrig erlangter Taterträge
nach den §§ 73 bis 73c des Strafgesetzbuches nicht
entgegen.“

3. § 376 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird der Punkt am Ende durch ein
Semikolon ersetzt und wird folgender Halbsatz
angefügt:

„§ 78b Absatz 4 des Strafgesetzbuches gilt ent-
sprechend.“

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Abweichend von § 78c Absatz 3 Satz 2
des Strafgesetzbuches verjährt in den in § 370
Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 genannten Fällen
besonders schwerer Steuerhinterziehung die Ver-
folgung spätestens, wenn seit dem in § 78a des
Strafgesetzbuches bezeichneten Zeitpunkt das
Zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungs-
frist verstrichen ist.“

Artikel 7

Änderung des
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung

Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341;
1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden
ist, wird folgender § 34 angefügt:

„§ 34

Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung

§ 375a der Abgabenordnung in der Fassung des
Artikels 6 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1512) gilt für alle am 1. Juli 2020 noch nicht verjähr-
ten Steueransprüche.“

Artikel 8

Änderung des
Forschungszulagengesetzes

Das Forschungszulagengesetz vom 14. Dezember
2019 (BGBl. I S. 2763) wird wie folgt geändert:

1. Dem § 3 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

„Für nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli
2026 entstandene förderfähige Aufwendungen des
Anspruchsberechtigten im Sinne der Absätze 1 bis 4
beträgt die Bemessungsgrundlage maximal 4 000 000
Euro.“

2. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Gesetz ist auf der Grundlage und im
Rahmen der Vorgaben der AGVO anwendbar.“

b) In Absatz 2 werden die Wörter „über den in Ab-
satz 1 festgelegten Zeitraum hinaus“ durch das
Wort „ununterbrochen“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Nummer 1 werden die Wörter „Erlass
des Beschlusses“ durch das Wort „Beschluss“
ersetzt.

Artikel 9

Änderung des
Bundeskindergeldgesetzes

Dem § 6 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 18 des
Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055) geändert
worden ist, wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für
den Monat September 2020 ein Anspruch auf Kinder-
geld besteht, für den Monat September 2020 ein Ein-
malbetrag von 200 Euro und für den Monat Oktober
2020 ein Einmalbetrag von 100 Euro gezahlt. Ein An-
spruch in Höhe der Einmalbeträge von insgesamt 300
Euro für das Kalenderjahr 2020 besteht auch für ein
Kind, für das nicht für den Monat September 2020,
jedoch für mindestens einen anderen Kalendermonat
im Kalenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld
besteht.“

Artikel 10

Änderung des
Finanzausgleichsgesetzes

In § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes vom
20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das zuletzt
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019
(BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, werden die Wörter
„minus 11 761 856 907 Euro“ durch die Wörter „minus
20 380 856 907 Euro“, die Angabe „7 998 074 350 Euro“
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durch die Angabe „15 706 074 350 Euro“ und die Angabe
„3 763 782 557 Euro“ durch die Angabe „4 674 782 557
Euro“ ersetzt.

Artikel 11

Änderung des
Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus

Das Gesetz zur Nichtanrechnung des Kinderbonus
vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416, 417) wird wie folgt
geändert:

1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt ge-
fasst:

„Gesetz
zur Nichtanrechnung und

Nichtberücksichtigung des Kinderbonus“.

2. Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die nach § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Einkom-
mensteuergesetzes und § 6 Absatz 3 des Bundes-
kindergeldgesetzes zu zahlenden Einmalbeträge
sind bei Sozialleistungen, deren Zahlung von ande-
ren Einkommen abhängig ist, nicht als Einkommen
zu berücksichtigen.“

3. In Satz 2 werden die Wörter „Der Einmalbetrag
mindert“ durch die Wörter „Die Einmalbeträge min-
dern“ ersetzt.

4. Folgender Satz wird angefügt:

„Die Einmalbeträge werden weder im Rahmen der
Anrechnung nach § 39 Absatz 6 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch noch im Rahmen der Einkom-
mensberechnung nach den §§ 90 und 93 Absatz 1
Satz 1 oder bei der Bestimmung des Kostenbeitrags
bei vollstationären Leistungen nach § 94 Absatz 3
des Achten Buches Sozialgesetzbuch berücksichtigt
und stellen keine Geldleistung im Sinne des § 93 Ab-
satz 1 Satz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
dar.“

Artikel 12

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2
und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 8 Nummer 2 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft.

(3) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 29. Juni 2020

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t
S t e i n m e i e r

D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l

D e r B u n d e sm i n i s t e r d e r F i n a n z e n
O l a f S c h o l z
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Verordnung
zu § 82 des Bundesdisziplinargesetzes

(Polizeivollzugsbeamten-Dienstvorgesetztenverordnung – PolVBDVorgV)

Vom 24. Juni 2020

Auf Grund des § 82 des Bundesdisziplinargesetzes
vom 9. Juli 2001 (BGBl. I S. 1510) in Verbindung mit § 1
Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom
16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisa-
tionserlass vom 14. März 2018 (BGBl. I S. 374) verord-
net das Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat:

§ 1

Bundespolizei

(1) Dienstvorgesetzte der ihnen nachgeordneten
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten
der Bundespolizei im Sinne des § 33 Absatz 2 des Bun-
desdisziplinargesetzes sind

1. die Bundesministerin oder der Bundesminister des
Innern, für Bau und Heimat,

2. die Präsidentin oder der Präsident des Bundes-
polizeipräsidiums,

3. die Präsidentin oder der Präsident einer Bundes-
polizeidirektion, die Präsidentin oder der Präsident
der Bundespolizeiakademie und die Leiterin oder
der Leiter des Fachbereichs Bundespolizei der
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung,

4. die Führerinnen oder Führer oder Leiterinnen oder
Leiter

a) der Bundespolizeiabteilungen,

b) der Bundespolizeiinspektionen,

c) der Bundespolizeiaus- und ‑fortbildungszentren,

d) der Studienorganisation beim Fachbereich Bun-
despolizei der Hochschule des Bundes für öffent-
liche Verwaltung,

e) der Bundespolizeisportschulen,

f) der Bundespolizei See,

g) der Bundespolizei Flughafen München,

h) der Bundespolizei-Fliegergruppe,

i) der GSG 9 der Bundespolizei,

j) der Dienststelle Polizeiliche Schutzaufgaben
Ausland der Bundespolizei,

k) der Dienststelle Besondere Schutzaufgaben Luft-
verkehr der Bundespolizei,

l) der Einsatz- und Ermittlungsunterstützung der
Bundespolizei,

m) der Mobilen Kontroll- und Überwachungsein-
heiten,

5. die Führerinnen oder Führer oder Leiterinnen oder
Leiter

a) der Bundespolizei-Fliegerstaffeln,

b) der Einsatzbereiche der Einsatz- und Ermittlungs-
unterstützung der Bundespolizei,

c) der Hundertschaften.

(2) Dienstvorgesetzte der ihnen nachgeordneten
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten
der Bundespolizei im Sinne des § 33 Absatz 3 Num-
mer 2 und Absatz 5 des Bundesdisziplinargesetzes
sind die in Absatz 1 Nummer 2 und 3 genannten Vor-
gesetzten.

§ 2

Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat

Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten im
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
im Sinne des § 33 Absatz 2 des Bundesdisziplinar-
gesetzes ist die Bundesministerin oder der Bundes-
minister des Innern, für Bau und Heimat.

§ 3

Bundeskriminalamt

Dienstvorgesetzte der Polizeivollzugsbeamtinnen und
Polizeivollzugsbeamten im Bundeskriminalamt im Sinne
des § 33 Absatz 2 des Bundesdisziplinargesetzes sind
die Bundesministerin oder der Bundesminister des
Innern, für Bau und Heimat und die Präsidentin oder
der Präsident des Bundeskriminalamtes.

§ 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zu § 82 des
Bundesdisziplinargesetzes vom 16. Oktober 2008
(BGBl. I S. 2004), die durch Artikel 63 der Verordnung
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden
ist, außer Kraft.

Berlin, den 24. Juni 2020

D e r B u n d e sm i n i s t e r
d e s I n n e r n , f ü r B a u u n d H e i m a t

H o r s t S e e h o f e r
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Hinweis auf Verkündungen im Bundesanzeiger 

Gemäß § 2 Absatz 3 des Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
 Gliederungsnummer 114-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 4 des  
Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist, wird auf folgende im Bundesanzeiger 
(www.bundesanzeiger.de) verkündete Rechtsverordnungen nachrichtlich hingewiesen: 

                            Datum und Bezeichnung der Verordnung                                                      Fundstelle                       Tag des 
                                                                                                                                                                                       Inkrafttretens 

10.  6. 2020 Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den Gesundheits-
fachberufen während einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite BAnz AT 12.06.2020 V1 23.  5. 2020 

FNA: neu: 2126-13-15 

26.  5. 2020 Fünfunddreißigste Verordnung zur Änderung der Zweihundertneunten 
Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Fest legung 
von Flugverfahren für An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln 
zum und vom Flughafen Berlin/Schönefeld) BAnz AT 15.06.2020 V1  8. 10. 2020 

FNA: 96-1-2-209 

17.  6. 2020 Verordnung zur Verlängerung der vorübergehenden Befreiung von 
Inhabern ablaufender Schengen-Visa und zur vorübergehenden 
Befreiung zur Durchreise zum Zweck der Ausreise aus dem Schen-
gen-Raum vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels auf Grund der 
COVID-19-Pandemie (2. Schengen-COVID-19-Pandemie-Verord-
nung – 2. Schengen-COVID-19-V) BAnz AT 18.06.2020 V1 19.  6. 2020 

FNA: neu: 26-12-10 
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Hinweis auf Rechtsvorschriften der Europäischen Union, 

die mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union unmittelbare Rechtswirksamkeit in der Bundes -
republik Deutschland erlangt haben. 

Aufgeführt werden nur die Verordnungen, die im Inhaltsverzeichnis des Amtsblattes durch Fettdruck hervorgehoben 
sind.

15.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/602 der Kommission zur Änderung 
der Durchführungsverordnung (EU) 2017/717 im Hinblick auf die Muster 
der Tierzuchtbescheinigungen für Zuchttiere und deren Zuchtmaterial (1) L 139/1                     4.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

 4.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/606 des Rates zur Durchführung 
der Verordnung (EU) 2019/1716 über restriktive Maßnahmen angesichts 
der Lage in Nicaragua L 139I/1                    4.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Delegierte Verordnung (EU) 2020/591 der Kommission zur Einführung 
 einer befristeten Sonderbeihilferegelung für die private Lagerhaltung von 
bestimmten Arten von Käse und zur Vorausfestsetzung des Beihilfebe-
trags L 140/1                     4.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Delegierte Verordnung (EU) 2020/592 der Kommission über befristete 
außergewöhnliche Maßnahmen zur Abweichung von bestimmten Vor-
schriften der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Behebung der durch die COVID-19-Pandemie 
und die damit verbundenen Maßnahmen verursachten Marktstörungen 
im Obst- und Gemüsesektor und im Weinsektor L 140/6                     4.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/593 der Kommission zur Genehmi-
gung von Vereinbarungen und Beschlüssen über Marktstabilisierungs-
maßnahmen im Kartoffelsektor L 140/13                   4.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/594 der Kommission zur Genehmi-
gung von Vereinbarungen und Beschlüssen über Marktstabilisierungs-
maßnahmen im Sektor lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels, 
Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, Schnittblu-
men und Pflanzenteile zu Binde- oder Zierzwecken L 140/17                   4.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/595 der Kommission zur Gewäh-
rung einer Beihilfe für die private Lagerhaltung von Schaf- und Ziegen-
fleisch und zur Vorausfestsetzung des Beihilfebetrags L 140/21                   4.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/596 der Kommission zur Gewäh-
rung einer Beihilfe für die private Lagerhaltung von frischem oder 
 gekühltem Fleisch von mindestens acht Monate alten Rindern und zur 
Vorausfestsetzung des Beihilfebetrags L 140/26                   4.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/597 der Kommission zur Gewäh-
rung einer Beihilfe für die private Lagerhaltung von Butter und zur Vor -
ausfestsetzung des Beihilfebetrags L 140/31                   4.  5. 2020 
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30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/598 der Kommission zur Gewäh-
rung einer Beihilfe für die private Lagerhaltung von Magermilchpulver 
und zur Vorausfestsetzung des Beihilfebetrags L 140/34                   4.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/599 der Kommission zur Genehmi-
gung von Vereinbarungen und Beschlüssen über die Planung der Erzeu-
gung im Sektor Milch und Milcherzeugnisse L 140/37                   4.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/600 der Kommission zur Abwei-
chung von der Durchführungsverordnung (EU) 2017/892, der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2016/1150, der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 615/2014, der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1368 und der 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 hinsichtlich bestimmter Maß-
nahmen zur Bewältigung der durch die COVID-19-Pandemie verursach-
ten Krise L 140/40                   4.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/601 der Kommission über Dring-
lichkeitsmaßnahmen zur Abweichung von den Artikeln 62 und 66 der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Gültigkeit von Genehmigungen für Rebpflanzun-
gen und der Rodung im Falle einer vorgezogenen Wiederbepflanzung L 140/46                   4.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/611 der Kommission zur Wieder-
einführung des mit der Verordnung (EG) Nr. 91/2009 des Rates einge-
führten endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren bestimmter 
 Verbindungselemente aus Eisen oder Stahl mit Ursprung in der Volksre-
publik China im Hinblick auf aus Malaysia versandte Einfuhren bestimm-
ter Verbindungselemente aus Eisen oder Stahl, ob als Ursprungserzeug-
nisse Malaysias angemeldet oder nicht L 141/1                     5.  5. 2020 

 

– Berichtigung der Verordnung (EU) 2020/171 der Kommission vom 
6. Februar 2020 zur Änderung von Anhang XIV der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Regis-
trierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH) (ABl. L 35 vom 7.2.2020) L 141/37                   5.  5. 2020 

 

– Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/981 der Kommission  
vom 8. März 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der 
Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. 
L 161 vom 18.6.2019) L 141/39                   5.  5. 2020 

 

 4.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/615 der Kommission zur Festset-
zung der ab dem 5. Mai 2020 im Getreidesektor geltenden Einfuhrzölle L 141I/1                    5.  5. 2020 

 

 5.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/616 der Kommission zur Erneue-
rung der Genehmigung für den Wirkstoff Foramsulfuron gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 
der Kommission (1) L 143/1                     6.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 
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 5.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/617 der Kommission zur Erneue-
rung der Genehmigung für den Wirkstoff Metalaxyl-M und zur Beschrän-
kung der Verwendung von Saatgut, das mit Metalaxyl-M enthaltenden 
Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde, gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
 Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung des 
 Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommis-
sion (1) L 143/6                     6.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

18.  2. 2020 Delegierte Verordnung (EU) 2020/621 der Kommission zur Änderung der 
Anhänge I und V der Verordnung (EU) 2019/125 des Europäischen Par-
laments und des Rates über den Handel mit bestimmten Gütern, die zur 
Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet 
werden könnten L 144/1                     7.  5. 2020 

 

29.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/622 der Kommission zur Einreihung 
bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 144/6                     7.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/623 der Kommission zur Geneh -
migung einer Änderung der Spezifikation für die geografische Angabe 
einer eingetragenen Spirituose (Ratafia de Champagne) L 144/10                   7.  5. 2020 

 

30.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/624 der Kommission zur Ein -
tragung eines Namens in das Register der geschützten Ursprungs -
bezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben (Cappero 
delle Isole Eolie (g. U.)) L 144/12                   7.  5. 2020 

 

 6.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/625 der Kommission zur Änderung 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1793 der Kommission über die 
vorübergehende Verstärkung der amtlichen Kontrollen und über Sofort-
maßnahmen beim Eingang bestimmter Waren aus bestimmten Drittlän-
dern in die Union zur Durchführung der Verordnungen (EU) 2017/625 und 
(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/943 der Kom-
mission und des Durchführungsbeschlusses 2014/88/EU der Kommis-
sion (1) L 143/13                   7.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

 9.  4. 2020 Verordnung (EU) 2020/605 der Europäischen Zentralbank vom 9. April 
2020 zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/534 über die Meldung auf-
sichtlicher Finanzinformationen (EZB/2020/22) L 145/1                     7.  5. 2020 

 

 7.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/626 der Kommission zur Änderung 
des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 hinsichtlich des Ein-
trags zu Nordmazedonien in der Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen 
und Kompartimenten, aus denen bestimmte Geflügelwaren in die Union 
eingeführt bzw. durch die Union durchgeführt werden dürfen, im Zusam-
menhang mit der Newcastle-Krankheit (1) L 146/1                     8.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

 5.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/629 der Kommission zur Ein -
tragung eines Namens in das Register der geschützten Ursprungs -
bezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben „Φασόλια 
Κατταβιάς Ρόδου“ (Fasolia Kattavias Rodou)/„Λόπια Κατταβιάς Ρόδου“ 
(Lopia Kattavias Rodou) (g. g. A.) L 148/1                    11.  5. 2020 

 

 6.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/630 der Kommission über die 
 Gewährung des Schutzes gemäß Artikel 99 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates für den 
 Namen „Chozas Carrascal“ (g. U.) L 148/3                    11.  5. 2020 
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 6.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/631 der Kommission zur Geneh -
migung der Änderung der Spezifikation einer geschützten Ursprungs -
bezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe („Dealu 
Mare“ (g. U.)) L 148/4                    11.  5. 2020 

 

 6.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/632 der Kommission zur Geneh -
migung von Änderungen der Spezifikation einer geschützten Ursprungs-
bezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe „Menfi“ (g. U.) L 148/5                    11.  5. 2020 

 

 8.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/633 der Kommission mit befristeten 
Maßnahmen für die Annahme elektronischer Kopien der amtlichen 
 Originaldokumente für Anträge auf Einfuhrzollkontingente für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung und 
 Anträge auf Einfuhrlizenzen für geschälten Basmati-Reis aufgrund der 
COVID-19-Pandemie L 148/6                    11.  5. 2020 

 

12.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/635 der Kommission zur Ein -
tragung eines Namens in das Register der geschützten Ursprungs -
bezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben („Podpiwek 
kujawski“ (g. g. A.)) L 149/1                    12.  5. 2020 

 

12.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/639 der Kommission zur Änderung 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 in Bezug auf Standard -
szenarien für den Betrieb in oder außerhalb direkter Sicht (1) L 150/1                    13.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

12.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/640 der Kommission über die 
Nichtgenehmigung von Propolis-Extrakt als Grundstoff gemäß der 
 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1) L 150/32                  13.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

12.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/641 der Kommission zur Festle-
gung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungs-
technischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit 
Stichtagen vom 31. März 2020 bis 29. Juni 2020 gemäß der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend 
die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversiche-
rungstätigkeit (1) L 150/34                  13.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

12.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/642 der Kommission zur Geneh -
migung des Grundstoffs L-Cystein gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inver-
kehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (1) L 150/134                13.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

12.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/643 der Kommission über die 
Nichtgenehmigung von Wurzeln von Saponaria officinalis L. als Grund-
stoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Par-
laments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutz-
mitteln (1) L 150/138                13.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 
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 7.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/645 der Kommission zur Geneh -
migung einer nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation eines 
im  Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der ge-
schützten geografischen Angaben eingetragenen Namens („Pataca de 
 Galicia“/„Patata de Galicia“ (g. g. A.)) L 151/1                    14.  5. 2020 

 

13.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/646 der Kommission zur Geneh -
migung des Wirkstoffs Lavandulylsenecioat als Wirkstoff mit geringem 
Risiko gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
 Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
540/2011 der Kommission (1) L 151/3                    14.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

14.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/653 der Kommission zur Berich -
tigung der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 540/2011 und (EU) 
2019/706 hinsichtlich der CAS-Nummer des Wirkstoffs Carvon (1) L 152/1                    15.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

15.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/657 der Kommission zur Berich -
tigung bestimmter Sprachfassungen der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/2450 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsicht-
lich der Meldebögen für die Übermittlung von Informationen an die Auf-
sichtsbehörde gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates (1) L 155/1                    18.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

15.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/658 der Kommission zur Änderung 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/309 zur Einführung eines end-
gültigen Ausgleichszolls und zur endgültigen Vereinnahmung des vor-
läufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter Regenbogenforellen mit Ur-
sprung in der Türkei nach einer Interimsüberprüfung gemäß Artikel 19 
Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/1037 des Europäischen Parlaments 
und des Rates L 155/3                    18.  5. 2020 

 

– Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1746 der Kom-
mission vom 1. Oktober 2019 zur Änderung der Durchführungsverord-
nung (EU) 2017/1185 mit Durchführungsbestimmungen zu den Verord-
nungen (EU) Nr. 1307/2013 und (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Bezug auf die Übermittlung von Informa-
tionen und Dokumenten an die Kommission (ABl. L 268 vom 22.10.2019) L 155/51                  18.  5. 2020 

 

13.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/665 der Kommission zur Ein -
tragung eines Namens in das Register der geschützten Ursprungs -
bezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben („Aceite de 
Jaén“ (g.g.A.)) L 156/1                    19.  5. 2020 

 

18.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/666 der Kommission zur Änderung 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 920/2013 im Hinblick auf die Ver-
längerung der Benennungen sowie die Kontrolle und Überwachung der 
benannten Stellen (1) L 156/2                    19.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

14.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/673 der Kommission zur Geneh -
migung einer nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation einer 
im  Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der ge-
schützten geografischen Angaben eingetragenen Bezeichnung „Tomate 
La Cañada“ (g. g. A.) L 158/2                    20.  5. 2020 
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19.  5. 2020 Verordnung (EU) 2020/672 des Rates zur Schaffung eines Europäischen 
Instruments zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage (SURE) im Anschluss an den 
 COVID‐19‐Ausbruch L 159/1                    20.  5. 2020 

 

18.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/684 der Kommission zur Geneh -
migung einer nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation einer im 
Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten 
geografischen Angaben eingetragenen Bezeichnung („Kaki Ribera del 
Xúquer“ (g. U.)) L 160/1                    25.  5. 2020 

 

20.  5. 2020 Verordnung (EU) 2020/685 der Kommission zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte an Perchlorat in 
bestimmten Lebensmitteln (1) L 160/3                    25.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

15.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/693 der Kommission zur Einreihung 
von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 162/1                    26.  5. 2020 

 

18.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/694 der Kommission zur Geneh -
migung einer nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation eines im 
Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten 
geografischen Angaben eingetragenen Namens („Tomme des Pyrénées“ 
(g. g. A.)) L 162/4                    26.  5. 2020 

 

15.  4. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/683 der Kommission zur Durch -
führung der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich der administrativen Anforderungen für die Ge-
nehmigung und Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahr-
zeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge L 163/1                    26.  5. 2020 

 

26.  5. 2020 Verordnung (EU) 2020/703 der Kommission zur Änderung des Anhangs II 
der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Dimethoat 
und Omethoat in oder auf Kirschen (1) L 164/1                    27.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

26.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/704 der Kommission zur Erteilung 
einer Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie „INSECTICIDES FOR 
HOME USE“ (1) L 164/19                  27.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

26.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/705 der Kommission zur Ein -
führung eines vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von 
 bestimmtem schwergewichtigen Thermopapier mit Ursprung in der 
 Republik Korea L 164/28                  27.  5. 2020 

 

26.  5. 2020 Durchführungsverordnung (EU) 2020/706 der Kommission zur 314. Ände-
rung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung 
bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte 
 Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da’esh)- und Al-Qaida-
Organisationen in Verbindung stehen L 164/49                  27.  5. 2020  
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25.  5. 2020 Verordnung (EU) 2020/696 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 über gemeinsame Vor-
schriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemein-
schaft angesichts der COVID-19-Pandemie (1) L 165/1                    27.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

25.  5. 2020 Verordnung (EU) 2020/697 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/352 in Bezug auf die Möglich-
keit einer flexibleren Handhabung der Erhebung von Hafeninfrastruktur-
entgelten durch das Leitungsorgan eines Hafens oder eine zuständige 
Behörde vor dem Hintergrund des COVID-19-Ausbruchs L 165/7                    27.  5. 2020 

 

25.  5. 2020 Verordnung (EU) 2020/698 des Europäischen Parlaments und des Rates  
zur Festlegung besonderer und vorübergehender Maßnahmen im Hin-
blick auf den COVID-19-Ausbruch hinsichtlich der Erneuerung oder Ver-
längerung bestimmter Bescheinigungen, Lizenzen und Genehmigungen 
und der Verschiebung bestimmter regelmäßiger Kontrollen und Weiter-
bildungen in bestimmten Bereichen des Verkehrsrechts (1) L 165/10                  27.  5. 2020 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 

25.  5. 2020 Verordnung (EU) 2020/699 des Rates über befristete Maßnahmen in 
 Bezug auf die Hauptversammlungen Europäischer Gesellschaften (SE) 
und die Generalversammlungen Europäischer Genossenschaften (SCE) L 165/25                  27.  5. 2020 
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